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Was ist die Kassen-Nachschau?

• Ohne Ankündigung (i.d.R. zu Geschäftszeiten)


• vorherige Testkäufe und Beobachtungen möglich


• Prüfer hat sich auszuweisen


• Vorlagepflicht von elektronischen Aufzeichnungen  
und Papieraufzeichnungen


• Auskunftspflicht (auch Mitarbeiter – Bitte schulen!)


• Kassensturzfähigkeit

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und  
Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben.



Ergebnisse der Kassen-Nachschau

• Übergang zur Außenprüfung


• Hinzuschätzungen

1. Möglichkeit: Keine Beanstandungen 

2. Möglichkeit: Beanstandungen 



Risiko einer Beanstandung  
bei einer Kassen-Nachschau 
vermeiden!
• Identifizierung der Anzahl und Arten von Kassen in einem Betrieb


• Beispiele für Kassen


• klassische Ladenkasse


• Tresor


• Trinkgeldkasse


• ...


• Grundsätzlich müssen für jede einzelne Kasse getrennte  
Aufzeichnungen geführt werden


• Keine Buchung ohne Beleg (insbesondere Privateinlagen/-entnahmen)


• Arten von Kassen


• Offene Ladenkasse 

• PC-Kasse 

• Registrierkasse  
(ab 31.12.2016 nicht mehr einsetzbar)



Die offene Ladenkasse!

• Einzelaufzeichnungspflicht

• Terminbuch


• Bedienkarten (durchnummeriert)


• Quittung bei Verkauf von Kabinettware


• Kassensturzfähigkeit

• täglich


• Auf Basis eines

• Kassenberichtes / Tageslosung – im Friseurhandwerk z.Zt. nicht zwingend


• Zählprotokoll (zu empfehlen)


• Kassendifferenzen stehen lassen und dokumentieren 


• Aufbewahrungspflicht: 10 Jahre


• Verfahrensdokumentation

• betriebliche Abläufe



Die PC-Kasse!

• Einzelaufzeichnungspflicht

• Warengruppen (wie z.B. Damen-Haarschnitt, Föhnen, Verkauf von Waren)


• Kassensturzfähigkeit

• täglich


• Zählprotokoll (zu empfehlen / Anlage 2)


• Kassendifferenzen stehen lassen und dokumentieren 

• Aufbewahrungspflicht: 10 Jahre (auch Altkassen)


• Jederzeit elektronisch auslesbar 


• Verfahrensdokumentation

• Bedienungsanleitung


• Programmierprotokolle



Anfertigung und Aufbewahrung  
weiterer Unterlagen!

• Eigenverbrauch


• Testfrisuren


• Mitarbeiterbehandlungen


• Verkäufe zum Einkaufspreis


• Ausschuss


• Aktionen


• Preislisten (Veränderungen)



Trinkgeldproblematik!

• Trinkgelder an Unternehmer


• Trinkgelder an Mitarbeiter


• Trinkgelder bei EC-Zahlung

„Was die Kasse nicht berührt,  

macht die Kasse nicht kaputt!“ 



St-B-K | Kontakt

• Telefon: 02151 – 76967-30

• Mail: info@st-b-k.de

• Web: www.st-b-k.de  

Weyerhofstraße 71

47803 Krefeld

André Reischert
Steuerberater


